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ES GELTEN DIE HAUS- UND STADIONVERORDNUNG DES SC FREIBURG  
UND DIE POLIZEIVERORDNUNG  DER STADT FREIBURG IM BREISGAU.
 
DEN ANWEISUNGEN DES ORDNUNGS- UND SICHERHEITSDIENSTES 
IST FOLGE ZU LEISTEN.

(größer als ein DIN A3 Format)
TASCHEN UND RUCKSÄCKE

(pyrotechnische Gegenstände)

FEUERWERKSKÖRPER,  
LEUCHT KUGELN, RAUCH PULVER, 

RAUCHBOMBEN

PAPIERROLLEN  
UND KONFETTI 

DROGEN NACH BTMG RASSISTISCHES, FREMDEN   -FEIND LICHES, 
EXTREMIS TISCHES ODER POLITISCHES 

PROPAGANDA MATERIAL 

GLASBEHÄLTER, 
ALKOHOLISCHE GETRÄNKE,

FLASCHEN, DOSEN  
 

STOCKSCHIRME MIT  
HOLZ- ODER METALLSPITZE 

(u. a. Deospray, Pfefferspray, Parfüm)

GASSPRÜHDOSEN, 
ÄTZENDE ODER FÄRBENDE 

SUBSTANZEN

LASERPOINTER

VERBOTENE 
GEGENSTÄNDE

WAFFEN VERSCHIEDENER ART


